
Gravierende Einschnitte in der Beihilfe und Erfolg beim größten privaten 
Krankenversicherer im Beamtenbereich 

 

Die Landesregierung hat 2013 die Erstattungsmöglichkeiten in der Beihilfe bei den zahntech-
nischen Laborleistungen (Material- und Arbeitskosten) stark gekürzt. Es sind seither nur noch 
70 % der zahntechnischen Leistungen beihilfefähig. 
 

Das bedeutet bei Gesamtkosten z.B. für ein Gebiss von 16.000,- €, davon zahntechni-
schen Leistungen von 10.000,- und bei einer Beihilfeberechtigung von 50% einen Eigen-
anteil von 1.500,-, bei einer Beihilfeberechtigung von 70 % einen Eigenanteil von 2.100,- €. 
 

Der größte private Krankenversicherer im Beamtenbereich, die Debeka, teilte ihren Versicher-
ten mit, dass diejenigen Versicherten, die einen BE 1 Tarif abgeschlossen haben, mit einer 
zusätzlichen Kostenübernahme  von zahntechnischen Leistungen, die nicht von der Beihilfe 
übernommen werden, in Höhe von 1.125,- für die ersten drei Übergangsjahre und dann jähr-
lich mit bis zu 3.075,- € rechnen können. 
Allen Versicherten, die nicht den BE1 Tarif haben wurde lediglich ein neuer Tarif C mit vor-
heriger Gesundheitsprüfung und monatlichen Kosten von ca. 50,- € angeboten.  
 

Nachdem mir auf den Schwerbehindertenversammlungen im Land immer wieder Lehrkräfte 
mitteilten, dass sie nach der Gesundheitsprüfung keine Zusatzversicherung (auch nicht den 
teureren Tarif C) abschließen konnten und somit in einem Teilbereich unversichert seien,  
habe ich an den Hauptvorstand der Debeka geschrieben.  
Die Debeka hat daraufhin eingelenkt und einen neuen Tarif nur für die Versicherung der zahn-
technischen Leistungen angeboten, verzichtet dabei auf eine allgemeine Gesundheitsprüfung 
und schließt ausdrücklich keine Person vom Versicherungsschutz mehr aus. 
 

Hinweis: 
Inzwischen haben wir erfahren, dass weitere private Krankenversicherer wie die Süddeutsche 
Krankenversicherung SDK, die Signal-Iduna, die Allianz Private Krankenversicherung, und die 
DBV-AXA Versicherungsgruppe Zusatzversicherungen für die zahntechnischen Leistungen 
ihrer Mitglieder anbieten. 
 

Was kann ich tun? 
Was können Sie tun, wenn ihre private Krankenversicherung Ihnen keine Zusatzversicherung 
für die zahnärztlichen Leistungen anbietet oder ihnen auf Grund der Gesundheitsprüfung 
überhaupt keine Versicherungsmöglichkeit bietet: 
 

Sie können sich an den neutralen und außergerichtlichen Ombudsmann für die privaten 
Krankenversicherer wenden.                                                                                               
Ombudsmann                                                                                                                             
für private Kranken- und Pflegeversicherungen                                                                       
Postfach 060222                                                                                                                   
10052 Berlin                                                                                                                    
www.pkv-ombudsmann.de                                                                                                       
Tel. 01802-55 04 44, Fax: 030-20 45 89 31 
Sollte zusammen mit dem Ombudsmann keine für Sie akzeptable Lösung gefunden werden, 
so bieten einige Versicherer eine Zahnzusatzversicherung an. 
 

Weitere Informationen geben dazu die Verbraucherzentrale (Peter Grieble, Referent für Ver-
sicherungen bei der Verbraucherzentrale Tel. 0900-1-77 444-3); Versicherungsberater oder 
Versicherungsmakler. 
 

Hinweis:  
Da ich kein Beihilfe- oder Versicherungsspezialist bin, kann ich Sie weder beraten noch  
Anfragen und Mails zum Thema Beihilfe beantworten. Ich bitte dafür um Verständnis. 

 

Kurt Wiedemann 














